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Die Weltgeschichte kennt überhaupt nur staatlich organisierte Völker; die soziologische
Theorie kann daher nur als eine Hypothese für die vorgeschichtliche Zeit angesehen werden. Übri-

gens hat einer der bedeutendsten Historiker der Gegenwart den überzeugenden Nachweis erbracht)
dass die Annahme eines staatlosen Urzustandes der Menschheit weder empirisch noch deduktiv

begründet werden kann, dass der Staat ebenso alt ist wie das Menschengeschlecht, ja in einem ge-
wissen Sinne älter als dasselbe. Schliesst man sich dieser Auffassung an, dann verliert die sozio-

logische Staatsidee völlig ihre geschichtliche Grundlage. Dazu kommt, dass die Bildung von Kasten
und Klassen nachweisbar häufig andere Ursachen gehabt hat als die kriegerische Unterwerfung
eines Volksstammes. Die Herrschaft des Priesterstandes z. B. kann schwerlich auf derartige Er-

eignisse zurückgeführt werden; der Untergang des freien Bauernstandes in Deutschland hat
mit der Unterjochung durch eine siegreiche Volksgruppe nicht das mindeste zu tun.

Die soziologische Richtung hat das grosse Verdienst, die Aufmerksamkeit auf die gesell-
schaftlichen Gegensätze innerhalb des Staatsganzen hingewiesen, die Klassenbildung und die
sozialen Abhängigkeitsverhältnisse in scharfe Beleuchtung gerückt zu haben. Ihr Irrtum besteht

jedoch darin, dass sie die trotz aller Gegensätze bestehende Solidarität der Interessen des staatlich

geeinten Volkes ignoriert und namentlich jene Faktoren nicht würdigt, welche gegenüber den
Klassengegensätzen die Gesamtaufgaben des Staates wahrnehmen und verteidigen. Heer und Be-
amtentum und in den monarchischen Staaten die Krone stellen solche Faktoren dar, welche ge-

eignet sind, dem Staate den Charakter einer Klassenherrschaft zu benehmen. Ist doch selbst der

Hauptvertreter der soziologischen Staatsidee genötigt anzuerkennen,) dass der Staat als oberster
Friedensbewahrer und Verteidiger aller mit seinem Bestande nicht unvereinbarer Interessen der

sozialen Kreise und Gruppen eine natürliche Funktion ausübe. Trifft dies zu, dann ist der Staat

doch etwas anderes als organisierte Klassenherrschaft, dann ist er nicht ein Fabelwesen, wie ihn

Anton Menger bezeichnet hat;) er fällt dann nicht zusammen mit der im politischen oder wirt-

schaftlichen Kampfe siegreichen Menschengruppe, so gross auch der Einfluss sein mag, den die-

selbe innerhalb einer zeitlich beschränkten Epoche auf die Aktionen des Staates auszuüben vermag.

Die Gesamtinteressen des staatlich geeinigten Volkes verstehen sich dessenungeachtet durchzu-
setzen.

III. Organische Theorie.

Die Auffassung des Staates als Organismus bedeutet zunächst, dass die politischen
Assoziationen der Menschheit auf naturgegebener Grundlage beruhen. Der Staat erscheint dem-

zufolge nicht als eine künstliche Schöpfung reflektierender Vernunft, sondern als ein notwendiges
Produkt menschlicher Anlagen, er bildet keinen Mechanismus, sondern einen Organismus. Dies
gilt nicht nur vom Staat im allgemeinen, sondern auch von der konkreten Gestaltung, welche die

politische Organisation eines Volkes angenommen hat. In dieser Beziehung wirken drei Faktoren

zusammen für die Ausgestaltung der individuellen Staaten: die geographischen Bedingungen des

Territoriums, die ethnische Veranlagung (Rasse und Nationalität) und schliesslich die geschicht-
liche Entwickelung des betreffenden Volkes. Innerhalb der dadurch gegebenen Schranken ver-
bleibt der bewussten Einwirkung des menschlichen Willens ein beschränkter Raum für seine Be-

tätigung.
In dieser allgemeinen Bedeutung wird die Richtigkeit der organischen Staatsauffassung in

der Gegenwart kaum ernstlich bestritten. Neben der hohen Wertschätzung, welche dem geschicht-
lichen Faktor schon in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts beigelegt wurde, sind in

der zweiten Hälfte desselben eingehende Untersuchungen über die geographischen Grundlagen der
staatlichen Entwicklung) und über die politische Anthropologie gefolgt, welche, wie alle neuen

12) Ed. Meyer a. a. O.,

13) Gumplowicz S. 162: „Dabei fällt dem Staate die Rolle zu, die ungleichen sozialen Elemente durch eine

ihnen aufgezwungene Rechtsordnung stets in einem labilen Gleichgewicht zu erhalten.‘“ Wie kann aber der „Staat"

denn identisch sein mit der herrschenden Gruppe?
14) „Neue Stastslehre" S. 201.

15) Hierher gehören namentlich die bedeutenden Werke von Fr. Ratzel,
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Richtungen es zu tun pflegen, von Übertreibungen nicht freigeblieben sind.) Dasselbe gilt auch

von der bekannten These des wissenschaftlichen Sozialismus, welche im Staate lediglich einen

Niederschlag der wirtschaftlichen Machtverhältnisse erblickt. Diese Theorie hat insofern eine

innere Verwandtschaft mit der organischen Staatslehre, als sie die ganze politische Organisation
als notwendige Folge sozialer und geschichtlicher Faktoren auffasst. Die praktisch-politischen
Konsequenzen dieser Lehre sind freilich gänzlich verschieden von denjenigen der organischen Staats-
auffassung, welche in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts vorgeherrscht hat.

Die Lehren der historischen Schule sowie der Philosophen Schelling und Hegel vom „Staat
als Organismus" waren zum grossen Teil gegen die naturrechtlichen Theorien gerichtet, welche den

Staat als Kunstwerk, als Werk vernünftiger Überlegung angesehen und der Revolution das wissen-

schaftliche Werkzeug geliefert haben. Die organische Auffassung sollte jeden gewaltsamen Eingriff
in die bestehenden staatlichen Zustände, jede künstliche Ausgestaltung des politischen Lebens nach
allgemeinen Idealen als naturwidrig und gefährlich bezeichnen; die organische Theorie dieser Zeit
trägt daher einen entschieden konservativen Charakter an sich. Wenn die radikalen Soziologen

der Gegenwart zu ganz anderen Folgerungen gelangen, indem sie eine gänzliche Umwälzung der
bestehenden staatlichen Verhältnisse als Ziel verkündigen, so ist dies mit dem theoretischen Aus-

gangspunkte, der Naturbedingtheit der politischen Organisation und der Einflusslosigkeit mensch-
lichen Wollens im sozialen Organismus, schwer zu vereinigen.

Die organische Theorie im engeren Sinne begnügt sich aber nicht damit, den Staat als not-

wendiges Produkt bestimmter geschichtlicher, geographischer, ethnologischer und ökonomischer
Faktoren hinzustellen, sondern sie sucht das Wesen des Staates dadurch zu erfassen, dass sie ihn

als einen Organismus erklärt. Eine mächtige Förderung erhielt diese im Keime schon der antiken

Staatslehre geläufige Vorstellung durch die grossartige Entwicklung der biologischen Wissenschaft
im neunzehnten Jahrhundert. Ihre Ergebnisse auf die menschliche Gesellschaft anzuwenden war

das Hauptbestreben namhafter Denker, welche den Ausbau einer besonderen Wissenschaft, der

biologischen Soziologie, in Angriff genommen haben.) So anregend auch dieser Versuch für die
Gesellschaftswissenschaft im allgemeinen gewirkt hat, so kann doch der Ertrag für die eigentliche
Staatslehre nicht gerade hoch veranschlagt werden. Neben einigen wirklich vorhandenen Ähnlich-
keiten, welche man zwischen dem Staate und einem physischen Organismus finden kann, wie in

dem Zusammenwirken der verschiedenen Glieder auf Grund einer Arbeitsteilung, zeigen sich doch

auch erhebliche Unterschiede zwischen einem gesellschaftlichen und einem physischen Organismus.
Dies tritt namentlich hervor in dem Mangel eines körperlichen Zusammenhanges der einzelnen Teile
und in der Unbestimmtheit der Abgrenzung sozialer Organisationen; dazu kommt, dass die Begriffe
von Wachstum, Krankheit, Tod und Fortpflanzung nur in höchst gezwungener Weise auf die staat-

lichen Organismen übertragen werden können.
Die Vertreter der biologischen Richtung zeigen übrigens eine grosse Unsicherheit in bezug

auf die Frage, ob die Gesellschaft oder der Staat als Organismus aufzufassen sei. Beides anzunehmen
ist offenbar unmöglich, da sonst zwei verschiedene, dieselben Glieder umfassende oder mindestens
sich teilweise deckende Lebewesen konstruiert werden müssten, wofür die Pflanzen- und Tierwelt

keine Analogie bietet. Daher entscheidet sich die Mehrzahl dieser Soziologen dafür, nur der Ge-

sellschaft und nicht dem Staate die Eigenschaft eines Organismus zuzusprechen; der Staat selbst
erscheint dann nur als besonderes Organ, z. B. als das Gehirn des gesellschaftlichen Organismus
oder gar als Parasit desselben (Lester Ward). Von dieser Seite wird daher der Staatslehre kaum

eine ernste Förderung zuteil.

Unabhängig von dieser biologischen Richtung wurde die organische Theorie des Staates als
eines geistig-sittlichen Organismus von dem Philosophen Krause und seinen Schülern, namentlich
aber von dem grossen Germanisten Otto Gierke in einer Weise ausgestaltet, welche ihr zahlreiche

16) Eine ganz neue Richtung, welche auch für die Staatslehre bedeutungsvoll ist, hat K. Lamprecht ein-

geschlagen, indem er in seiner „Deutschen Geschichte" die Abhängigkeit des jeweiligen Charakters der staatlichen

Einrichtungen von dem nationalen Seelenleben, von der psychischen Grundstimmung des Zeitalters dargelegt hat.

17) Ihre Hauptvertreter sind: H. Spencer, P. von Lilienfeld, A. Schäffle, R. Worms.
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Anhänger verschafft hat.) Die Hauptgedanken dieser Theorie können in folgender Weise zu-

sammengefasst werden. Es gibt neben den physischen Personen Verbandspersonen, welche zwar
nicht sinnlich wahrnehmbar, aber wie jene wirkliche, lebendige Wesen sind. Ihre Substanz ist der
allgemeine Wille, welcher aus den Willenssplittern der einzelnen Menschen gebildet wird und
eine eigene reale Wesenheit besitzt; dadurch ist der Verband zu einem einheitlichen Leben befähigt.

Die höchste und umfassendste dieser realen Verbandspersonen ist der Staat; er hat die machtvolle

Durchführung des allgemeinen Willens zum Inhalte, lässt aber neben sich den Willen der einzelnen

Menschen und der dem Staate eingegliederten Körperschaften bestehen. Gegen diese Auffassung
ist häufig das Bedenken erhoben worden, dass die Wissenschaft nur sinnlich wahrnehmbare Objekte
anzuerkennen in der Lage sei, dass daher die Annahme solcher von den Einzelmenschen verschie-

denen, lebendigen Verbandswesen in das Gebiet des Transzendenten, also des Glaubens gehöre)  Diese
Einwendung ist unbegründet, da alles Psychische, auch das des Einzelmenschen nur aus seinen

Wirkungen erkannt werden kann.)
Mehr Beachtung verdient die Behauptung, dass der Gesamtwille auch als psychische Realität

in der Erfahrung nicht gegeben sei, dass die Wirkungen, welche als Emanationen des Gemein-
willens von der organischen Theorie behauptet werden, sich bei näherer Betrachtung nur als Willens-

akte einzelner physischer Personen darstellen. Allein namhafte Psychologen der Gegenwart nehmen
keinen Anstand, den Gesamtwillen als eine psychische Realität anzuerkennen und gewähren damit
der organischen Staatslehre eine wissenschaftliche Basis.) Entscheidend dürfte jedoch die Er-
wägung sein, dass auf Grund der geschichtlichen Erfahrung eine gemeinsame Willensrichtung der
Staatsbürger als Grundlage des Gesamtwillens nur in jenen Staatsformen festgestellt werden kann,
bei welchen in den wichtigsten Aktionen des Staates auf eine Mitwirkung des Volkes, min-
destens in der Gestalt der öffentlichen Meinung Rücksicht genommen wird.) In der absoluten
Monarchie, aber auch in der reinen Aristokratie wird der Wille des Staates gewiss nicht in der Weise

gebildet, dass er sich als eine Zusammenfassung der Individualwillen darstellt. Mit anderen Worten,

die organische Staatslehre enthält überwiegend ein ideales Moment, dem sich der moderne Kultur-
staat zusehends nähert; sie versagt aber, wenn man die älteren Epochen des Staatslebens, ins-

besondere die despotischen Staatsformen in Betracht zieht, und kann daher als eine allgemeine
Theorie des Staates schwerlich Richtigkeit haben.)

IV. Juristische Theorie.

Die juristische Theorie des Staates sucht sein Wesen in der Weise zu erfassen, dass er

als Rechtsbegriff erscheint; dabei wird von der Mehrzahl derjenigen, welche diese Auffassung ver-

treten, zugegeben, dass damit nicht das ganze Wesen des Staates erschöpft sei,) sondern nur eine,

18) O. Gierke, die Grundbegriffe des Staatsrechts 1874, das deutsche Genossenschaftsrecht, 1868—1881,
die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtssprechung 1887, das Wesen der menschlichen Verbände 1892.

19) So besonders Loening a. a. O. 699 und Dugnit a. a. O.

20) Auch der Einzelwille ist nicht unmittelbar wahrnehmbar. Es kann sich also nur darum handeln, ob ge-
nügende Gründe aus der Erfahrung zu entnehmen sind, um auf die Existenz eines Gesamtwillens schliessen zu können.

21) So bes. W. Wundt, Grundzüge der physiologischen Psychologie 5. Aufl. III, S. 277, System der Philo-
sophie 2. Aufl. S. 624, 626, Völkerpsychologie, 2. Aufl. I, 1, S. 7 ff.

22) Darauf weist auch hin Preuss „über Organpersönlichkeit‘‘ in Schmollers Jahrbuch 1902 II S. 125,

welcherin der öffentlichen Meinung eine charakteristische Erscheinungsform des Gemeinwillens erblickt.

23) Die organische Theorie enthält das ideale Moment, dass sich der Wille des Staates möglichst den In-

teressen der Staatsglieder anpassen solle; darauf hat R. Schmidt a. a. O. 1 S. 236 aufmerksam gemacht.

24) So die herrschende Meinung, wie sie namentlich durch Jellinek vertreten wird; sie unterscheidet einen

sozialen und einen juristischen Staatsbegriff. Hingegen erklärt Loening S. 694, dass der Staatsbegriff ein einheit-
licher u. zw. ein Rechtsbegriff sei. Dieselbe Auffassung vertritt neuestens Kelsen a. a. O., welcher (S. 163 ff) sowohl

einen realen Gesamtwillen des Staatsvolkes als auch eine teleologische Einheit desselben verwirft und erklärt, dass

durch einen rein juristischen Akt die heterogensten Elemente zum Staatsvolke vereinigt werden; die Gesellschaft

sei eine davon ganz verschiedene, an die Staatsgrenzen nicht gebundene, innerhalb derselben vielfach gespaltene

geistige Gemeinschaft. Ja, er geht so weit zu bezweifeln, (S. 173) dass es irgend einen gemeinsamen Zweck gibt,

den alle innerhalb der Staatsgrenzen vereinigten Menschen verfolgen. Allein das Bewusstsein der Zusammen-

gehörigkeit der Bürger eines Staates, das Streben nach gemeinsamen Zielen, die Opferwilligkeit bei den Staat
bedrohenden Gefahren, sind elementare Tatsachen der Weltgeschichte, welche nicht ignoriert werden dürfen.
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